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RS OGH 1977/3/16 10Os5/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.03.1977

Norm

StGB §108

Rechtssatz

Kein konkretes Recht des Staates verletzt im Sinne des § 108 StGB, wer als Verdächtiger nicht die Wahrheit (auch nicht

in Beziehung auf seine Identität) angibt oder sonst an seiner Überführung nicht mitwirkt, ja sogar

Verdunklungshandlungen setzt (die bei einem Dritten Strafbarkeit begründen können), denen mit prozessualen

Beugemittel begegnet werden kann.

Entscheidungstexte

10 Os 5/77
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